
WIENER PORZELLAN 

DER HANDEL MIT WIENER PORZELLAN WA HREND DES 18. JAHR-
HUNDERTS IN DEN OSTERREICHISCHEN ERBLANDEN 

Mit Porzellanware von der blauen Sort (Kat. Nrn. 393-399), mit gestreuten bunten Bliimeln (Kat. Nrn. 400-408), Uhrgehausen mit den dazugehorigen Uhren, vor allem 
mit Gegenstanden aus dem schwer absetzbaren, iiberalteten Vorrat aus den Magazinen 
der Porzellanmanufaktur versehen, zogen die „fliegenden" oder „fahrenden" Handler 
im 18. Jahrhundert durch die Osterreichischen Erblande. Sie hatten das 
in den Stadten und Dorfeni bestimmter Gebiete ihre Ware zu verkaufen oder durch 
die Lotterie mit Losen auszuspielen. Giinstige Gelegenheiten dazu boten besonders 
Jahrmarkte und Kirchtage. 
Schon in der Friihzeit der im Jahre 1718 durch Claudius Innocentius Du Paquier 
gegriindeten Wiener Porzellanmanufaktur war man bestrebt, auBer dem in Auftrag 
gearbeiteten Porzellan auch andere AbsatzmOglichkeiten zu fmden. 
Als Preise fiir das erste KranzelschieBen im kaiserlichen „Favoritegarten" am 14. Juli 
1720 meldet das Wiener Diarium Tassen von feinest-weissem mit Gold kiinstlich 
eingelegtem auch mit silbervergoldeten Handhaben dan deto Fufl-Reifien schiin gefast für 
das HauptschieBen vom 22. bis 26. Juli 1729 als ersten Preis zwei grofle Kiihl-Kessel 
von weissen Porcellaine mit Gold- und schwartzeingeschmeltzter zierlicher Mahlerei. Die 
Lotterie und der „Gliickshafen" waren weitere Moglichkeiten, das in den Magazinen 
liegende Porzellan, wenn auch meist weit unter dem Verkaufswert, abzusetzen. In 
einer Information zu Errichtung einer Porcellaine Lotterie wird der Gliicks Topf fol- gendermaBen beschrieben: 

Dessen thuen sich die Porcellaine Handler an Orten, wo der Cataldische Lotto nicht herschet, 
mehresten Theils bedienen. Darzu miissen vordrist die zu einen dergleichen Gliicks Topf 
gewidrnete Waaren nach ihren Werth beschrieben, und die Looft besti77t und numerirt 
werden. Zum Exempl die Waaren tragen aus 500f Daraus werden groft und kleine Gewirt-  e oder treffer Loof3 ungefehr 600. gemacht, also bekornt jeder Gewinn sein Numero, und 
mithin werden 600 Treffer Zettel gemacht; wann nun auf 10. Treffer 90. Fehler passirt 
werden, ko—men 54000 Fehler Zettel darzu, und mithin Fehler und Treffer 54600. zusaen 
in dem Topf Des langen Zehlens aber bey-  stiirkeren Gliicks TOpfen entiibriget zu sein, 
pjlegen die CommissarY 1. oder 2000. Zettel richtig auszuzehkn, und sodann nach dem 
ausfallenden Gewicht das betreffende Quantum hinein zu wiiiigen. 
Die Fehl und Treffer Zettel miissen ausserhalb einander vollkoThen gleich sehen, und 
fkissig zusam gewickelt: auch sorgfaltig unter einander gemischt werden. 
Bey Heraushebung der Zetteln ist auf die Parthey-  en wohl Obacht zu geben, daft Sie zwischen 
der Finger, oder an denen Ermeln nicht mehrere Zettel, als ihnen gebihrert, entzucken. 
Zur Verrechnungs Richtigkeit ist ausser vorbernelter Waaren und Zoe oder Treffer Ver-
zeichnufl auch das Hebungs Prothocoll zu halten, und darin von Tag zu Tag und Post zu 
Post einzuschreiben, wie viel Zettel jede Person zum Exempl em n Herr, eine Frau, em n Jung-frau, em 

n Knab anbegehrt, was er dafiir erlegt, und obe Er etwas und was auch von was werth 
heraus gehoben, welches in fine zusam zu ziihen, und von denen Coinissariis zu attesti-
ren ist. 

Die Beobachtung einer guten Ordnung und Verpetschirung des Gliicks Topfs so oft von 
dem Ziihen ausgesetzt wird, ist wie bej denen sonstigen Lotterien nicht ausser acht zu lassen. 
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Und theils Glucks Hafner pflegen auch wieder die Zauberpossen etwas gewei htes in denen 
Gliicks Topfen anzubringen.1  

Am 15. Janner 1729 begann die Ziehung des ersten von der Kaiserlichen Privilegierten 
Porcelain-Fabrik angestellten Gluckshafen in Wien mit 2000 Gewinnen. Von der 
zweiten, im Jahre 1735 veranstalteten Lotterie berichtet Kundmann in seiner Rariora 
naturae et artis zwei Jahre spater : 
Die vornehmsten Gewinnste von gantzen Tafel-Servicen, betragen em n Gewinnst, 1000. 
800. und 700. Floren, so mit allerhand Figuren, nach dem Leben in alien Farben gemahlet, 
darzwischen mit eingebrennter vieler Gold- und Silber-Auszierung . . . 

Als Du Paquier im Jahre 1744 seine Manufaktur tiefverschuldet an die Hof-Banco-
Deputation iibergeben muBte, war der Warenvorrat betrachtlich. Vom 14. Februar 
his 2. Marz 1746 versuchte man, diesen Vorrat im Wert von 24.750 Gulden wiederum 
durch eine Lotterie abzusetzen. Die sehr urnfangreiche, 41 Blatter umfassende 
Ziehungs-Lista der Kaiserl. Konigl. Porcellain-Fabrique Lotterie wurde 1746 von Johann 
Peter von Ghelen in Wien gedruckt. Es waren 6000 Treffer ausgesetzt, und tat-
sachlich wurde auch Porzellan urn 6995 Gulden verkauft. 
Drei Jahre spater wurde zur FOrderung des Inlandabsatzes auf die Einfuhr von Por-
zellan und Majolika em n hoher Zoll gelegt und der Aufschlag von 10 auf 60% erhoht. 
Als nachster Schritt folgte am 29. 10. 1754 die Befreiung des Transports von Wiener 
Porzellan im Inland von alien Maut- Lind Zollgebiihren. 
Mit der Ubernahme der Porzellanmanufaktur durch den Staat wurde die Kenn-
zeichnung der Objekte mit dem Bindenschild eingefiihrt. Diese Marke, von 1744 — 
1749 eingcpreSt bzw. iiber der Glasur in den Farben Rot, Schwarz, Purpur und Gold 
aufgemalt, wurde ab 1749 in Blau unter der Glasur angebracht. Dadurch war eine 
genaue Unterscheidung von Porzellanen anderer Herkunft moglich, die ja von den 
Zoll- und Mautgebiihren nicht befreit waren. DaB auf diese Vergiinstigungen fur 
Wiener Porzellan genau geachtet wurde, beweisen die Bestimmungen auf Ruck-
zahlung irrtiimlich abverlangter Maut: 
Einem gewissen Johann We int arm die, von allhiesigen Porcelaine-Geschirr bey-  da-
selbstigen Ober-Mauth-Amt abgenohmene 3 f etwekhe Kr: zu restituiren, und in Zukunft 
alles Wienner mit detn Zeichen 	bemerktes Porcelaine aller Orten in Consumo, nicht 
minder Essito und Transito folgsam von aller Abgab fie)," passiren zu lassen betr.2  

Strenge MaBnahmen richteten sich vor allem gegen die gefiirchtete Konkurrenz des 
MeiBner Porzellans : 
Es haltet sich der Zeit em n mit Sachsischen Porcelaine Handlender, Nahmens Carl S chubert, 
mit Vielen Verschlagen solcher War in der Grafschaffi Troll auf, der in Bozen aus Gelegetz-
heit des nachst bevorstehenden daselbstigen Mit.Gasten-Marckts sich einfinden, hinnach 
aber, wie diesorts zu Vernehmen gekoTnen, in Carnten und Inner-osterreich damit zu 
wanderen und zu handlen entschlossen sein solle. 
Gleichwie Nun der angelegte Aufschlag auf all.auslandisches Porcelaine ohne das bekannt, 
und auch darauf J: 0: wie solches Vor ZweY Jahren wegen des General Klegfeldischen 
Sachsischen Porcelaine Service diesorts wohlgefallig wahrgenohmert worden, gehalten, dagegen 
besorget wird, daft an der Granitz gegen Troll und das Salzburg: em n gleiches, wie dieses 

Letzthin sich zu Ober.Tra'dburg wegen der Halb-Cottort-Waiir Verordnungs-tvidrig sich 
geiiussert, nicht Beobachtet werden diirffi ; Also hat Sie Admaon die Artkehrung zu machen, 
womit dieses Schuberts, wie auch sonstigen Handlern, mit frembden Porcelaine, halber, 
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bey-  denen Subordirtirten Granitz,Amtern als zu Ober-Tradburg, oder so Sie durch das 
Saltzburg:e einbrechen, zu Cremsprugg und Rottenmann genaue Achtung getragen, und 
sokhe keiner Dingen durch etwa ohnverhoffte geringe Schazung der Wadr, oder unfleissige 
und nur obenhinige Visitation favorisiret werden, zu wekhen Ende auch nachstens eine 
ohngeferige Schazungs,Norma Von hieraus nachfolg wird.3 

An die Haupt Mauthen von &helm, Mahren, Graz, Crain, Crembs, Linz, Schlesien 
und Glaz erging em n Rundschreiben, das sich gegen die manchmal von den Porzellan-
handlern ohne Entrichtung der Maut mitgefiihrten ausl5ndischen Porzellane wendete: 

Nachdeni befunden worden, daft ein, und andere Porcellaine Handler unter dem= mit einem 
Frey-  Pali begleitete hiesigen Porcellaine, auch Sachsisches,Baiirisches, und fremdes Porcellaine 
besonders in galanterie Sachen fahren; 
als wird hierauf genau zu invigiliren, und bey-  befund derley-  fremden Porcellaine, falls hievon 
die Maut-Entrichtung nicht erprobet werden konnte, sokhes ad,Contraband anzuhalten 
sey-  n.4  

Als im Jahre 1761 zwei Porzellanhandlem der FreipaB fiir den Ungarnhandel für emn 
Jahr bestatigt wurde, wies man besonders auf die Wiener Porzellanmarke hin: 

Nachdeme beide Supplicanten und Porcellaine Handler Pre mse 1 und Tr auner, um einen 
Frey-,Paf3 liber ihre in Hungarn verfiihrendes Wiener: Porcellain gegen dente ansuchen, 
daft Sie 	30:st zu bezahlen sich gar nicht weigern, sondern, wie es bishero geschehen, 
gantz willig entrichten wollen; So wird ztvar der FrejPaft auf 1. Jahr fur beude ins besondere 
mit dem verwilliget, daft inselben mit den osterreich: Wappen 	bezeichnete 

Porcellaine eingerucket werde ..5  

Trauners Privileg wurde am 29. 1. 1763 auf die osterreichischen Erblande ausgedehnt 
und in dem nachfolgenden Circular bekanntgernacht : 
Bey-  Uns hat der Porcellain Handler, Johann Tr,  auner, das unterthangiste Ansuchen 
gemacht, womit ihm gnadigst erlaubet werden mochte, die aus Unserer hiesigen Porcellain 
fabrique abnehmende Inaren auf den Jahr-Miirkten und in denen Stadten Unserer gesamten 
Erb-Landen durch das Loof3 und zwar jedes nur a 7 Kr. ausspielen und an das Publicuni 
verschletfien zu dorfen. Da nun hierdurch der Verkauf der in Unserer hiesigen Porcellain-
fabrique erzeigenden Wadren vermehret und derselben em betrachtlicher Nutzen Verschallet 
wird, mithin Wir sothanem Gesuch des Supplicanten in Gnaden zu willfahren keinen An-
stand nehmen mogen; Als wird Each solches hierdurch mit dem gnadigsten Befehl erinnert, 
daft Ihr gedachtern Trauner die Vorerwehnte Ausspiel- und Verschleiflung der in Unserer 
hiesigen fabrique erzeligten Porzellain Wilaren, nach Entrichtung der sonst gewohnlichen 
Gebiihr, nicht nur unweigerlich verstatten, sondern auch Ihm erforderlichert falls alle hulfliche 
Hand blether'.  sollet.6  

In Friedrich KloiBners Privileg, das hauptsachlich fiir Ober- und Niederosterreich 
bestimmt war, wurde der Lospreis ebenfalls mit 7 Kr. einheitlich festgelegt: 
Fr idrich Kloi finer Porcellain Handler zu Wiertn bittet ihme zu gestatten, womit er das 
aus hiesiger fabrique abnehmende Porcellain gleich denen iibrigen hiesigen 3. Porcellain 
Hartdlern in denen Erb: Landen, fiirrtehrnlich aber in Ober: und Nieder osterreich auf 
denen fahr,Markten, und Kirchtagen offentlich ausspielen lassen dor_bre. 
Der Supplicant exemphficiret auf die allhiesige bruderische Geschirr- und drey-  fibrige allhier 
existirende Porcellain Handler, welche derley-  ErlaubnuJ3 erhalten; Es zeiget sich auch ex 
actis, zB noch erst unterm 22:t Mai 1 762 dem hiesigen Porcellain-Handler Anton Sieber 
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die Ausspielung des in der allhiesigen fabrique erzeugten Porcellains durchs Looft auf derten 
Jahr.Markten, und in denert Staten deren gesamten Kajil. Konigl. Erb.Landen, und zwar 
das Looft nur a 7. Kr. auch gegen Entrichtung der sonst gewohnlichen Gebiihr verwilliget 
worden seie; 
Eine gleiche Concession scheinete demnach dem Supplicanten urn somehr ertheilet werden 
zu kannen, als andurch der be abermahlig.Geld bekletien Ausstanden sich ohnehin 
aussernd.geringe ordinari-Verschleift des in hiesiger fabrique erzeiigenden Porcellains umso 
besser befardert, und der Supplicant in Contributions.fahigen Stand gesetzet wurde. 
Jedoch wird dieses Supplicatum der Labl : Kayl : Konigl: Ministerial Banco-Deputation 
und Ihre Aasserung per Extractum Protocolli mitzutheilen se2n.7 

Die allgemein starke Nachfrage nach Porzellan bewog einen Glasermeister aus Linz, 
Thomas Moshammer, em n Ansuchen um die Verkaufsgenehrnigung von Wiener 
Porzellan an die Hof-Banco-Deputation mit der gleichzeitigen Bitte zu stellen, ihn 
von der Gewerbesteuer fiir Porzellan zu befreien: 
Alldieweillen sich in Lintz Tagliche fragen ereignen, wegen underschidlichen Borcelan, und 
Niemandt Von solchen zu handlert, hervorgethan, da ich also gesinnet bin mit ermelten Borcelan 
aus der K: K: fabrica mich einzurichten, und in Lintz in meinem Eigenen Gewalb zu 
Verkauffen 
Als gelanget an Eine Hochlabl: Kayl: Kanigl: Ministerial Banco Hoff Deputation mein 
gehorsambstes Anlangen und Bitten, mier em n sogenantefl Schutz Patent oder Aufweisungs 
Freiheit ertheillen, damit ich ohngehindert were, aus Ursach, mein LAI. Magistrat in Lintz 
machten eine Aufweisungs FreYheit verlangen oder mich mit einer Gewerbsteier von Solchem 
Porcelan, iiberlagen und verlartgen machten; dieweillen ich ohneden Von meiner Glaser 
Profession grofle Steiern Oben mufl 
Euer Hoch Reichs Grafi: Excellence under Thanigst gehorsambster Dienrter 
Thom aft Moft h a er, burgl. Glasermeister in Lintz obder Ettrts.8  

Das Gesuch Mosh nmers wurde vom Maut-Ober-Amt in Linz befiirwortet: 
Erstatten den abgeforderten Bericht, wegen von den Linzerischen Glasermeister Thomas 
Mo fi ham e r ansuchende Porcellaine Verschleifl, daft nehmlichen derselbe laut ittliegender 
Erkliirung sokhes gegen Obligationen, oder auch gegen badre Bezahlung irbernehmen wolte, 
das Ober Amt contestiret anbey den guten Ruef, so dieser Supplicant seines ehrlichen Handels, 
und Wandls habe, und ist der untertheinnigen Meinung, daft dem Porcellaine Verschleift 
beforderlich ware, wenn hiemit em n sicheres Personal zu Linz bestandig versehert 

Die Antwort der Hof-Banco-Deputation lautete: 
Die unterm 17= finientis einberichtete Erklarung des dasigen Glaftermeisters Thomas 
Mo sharri er iiber den Von Ihme angesuchten Porcelaine-Verschleift hat durchgehertd nicht 
statt, sondern, warm der Supplicant in Linz einen Porcelaine-Verschleift wiircklich zu unter-
nehmen gedachte, der sich gleich denen andern diesfbilligen Handleren betragen, folglich die 
Wadr nach Madfl seines Verschleifies Von der hiesigen fabrique I: ohne daft sokhe das liegen-
Bleibende Gut wieder zuri,ickzunehmen hatte : I urn die ausgesezte Tax ankauffen miifite, 
jedoch ware man solchenfiills geneigt, Ihme gegen Eirtlegung der offerirten Banco-Obligation 
zu 1480 17 em n Zahlungs-Respiro angedeihen zu lassen, wogegen er die Walk um einen 
Ihme wie ITITer gutdiinckenden Preij3 wiederum Verkaufen kannte : Wegen Nachsehung 
der Gewerb.Steaer aber Witte  er sich be der Behorde zu melden, indem solche den Banco 
Keiner Dingen angehet. 
Welches dann dernselben (lurch Sie Ober-Beamte zu seiner Nachricht zu bedeaten st.10 

369 
Krems 24 

     

     

     

     

      



Wahrend also der Lospreis bei Lotterien mit 7 Kr. einheitlich festgelegt worden war 
(1 Reichstaler = 1% fl. = 90 Kreuzer Konv.-Miinze) and fiir die Handler KloiBner, 
Sieber und Trauner gleicherweise gait, war die Preisgebarung dem Thomas Mos-
hammer zu Linz fiir den Verkauf von Porzellan in seinem „Eigenen Gewolb" nach 
eigenem Gutclanken iiberlassen. Als jedoch Anton Sieber zu sehr hohen Preisen 
verkaufte und dies der Hofkanzlei gemeldet wurde, reagierte sie zugunsten des 
Handlers: 

Wie allenfalls das urn eine Errichtung ansuchende Tyrollerische Landes Gubernicum des von 
dent Anton S ie her zu iibermassig ausspiellenden Porcellans, zu Verbescheiden gefallig 
sey-n moge; ivolle man Einer Lob!: K: K: Bohm: Hof,Kanzley iiberlassen.11 

Auf das Ansuchen eines namentlich noch nicht bekannten Handlers ergab sich zwischen 
Maria Theresia und dem Kommerzien-Rat folgender Schriftwechsel: 
Mir ist die gutachtliche Mey-nung zu eroffnen, oh es nicht zur Aufitahme der Porcelain-
Fabrique gereichen, tnithin rathlich scii dorfte, dent Porcelain .Handler zu gestatten, daft 
er in alien hiesigen Jahrmarkten semen Gliickshaafen ungehirtdert eroffnen konne?12 

Eller Kay!: 	Apostol : May-t: haben tnittels eines An tnich Praesidenten des Treu- 
gehorsamsten Co—mercien,Raths unterm 	elapsi allergnadigst erlassenen Hand:Billets, 
anbefohlert, die gutachtliche Meinung zu eroffnen, oh es nicht zur Aufna-rne der Porcelain-
Fabrique gereichen, mithin rathlich se Ytt diirfte, dem Porcelairt=Handler zu gestatten, daft 
Er in alien hiesigen Jahr,Markten semen Gliiks Hafen ungehindert erienen konne. Da 
nun ab Seite des gehorsamsten Coercien,Raths erst bey-  Gelegenheit des mittelst Protocolls 
Extracts vont 8'sn 9bris abhin angezeigten Standes der Cornercien,Cassa a Ana  January - 
his 7'0 9bris: 763: Verschiedene Vorschliige : wie sothane Cassa in eine mehrere Ertragnift 
gesezt werden moge, gemacht, und unter andern gehorsamst artgetragen worden ist, in mehrern 
Stadten dero Erblande, Silber.Gliiks-Hafen zu Markts,Zeiten auf Rechnung der CoViercien, 
Cassa zu errichten, hingegen neben sokhen keirte andere Gliiks,Hafen zu gestatten, und 
daher cinch hierorts dem Porcelain,Handler sokhen kfinftighin fur den Allerheiligen, Als 
den einigen Markt, wiihrend dem die Silber-Lotterie hier ere-net wird, einzustelletz; sotharter 
Antrag auch die Allerhochste Beangenehmung erhalten, und Man so fort in dieser Folge 
Eiier Maiit : Bohm: mid Oesterr : Hof,Kanzlej; von hieraus belanget hat, diesfalls das nothige 
durch die BehOrde zu veranlassen; 
So zweifelt man auch nicht, daft Eiier 	: KOnigl : Apostol : Mayt : es dabei um so mehr 
zu belassen geruhen werden, als der Porcelain Handler sich wohl begniigen kann, daft Ihme 
der Pfingst. und Margarethen Markte fur sein Ausspiel allein Verbleiben 

Dent Porcelaine-Handler ist die Errichtung seines Gliicks-Hafens in alien hiesigen Jahr-
Markten zu gestatten.14 

In den meisten Fallen ging der Verkauf von Porzellan und Spiegeln Hand in Hand. 
Der Emailfabrikant Pierre Le Claire, dem am 27. 6. 1761 der Verkauf seiner 
Erzeugnisse bereits gewahrt worden war, erhielt auf sein Ansuchen auch die Ge- 
nehmigung, Porzellan und Spiegel auf den Jahrmarkten und durch Lotterie ausspielen 
zu diirfen : 

Dein Supplicanten ist bereits unterm 27. Jun)," 1761 auf Erinnerung des ehentaligen Corn-
rnercien Directory betvilliget worden, dal" er zu Verausserung seines Vorraths an Email-
fabricats auf denen Jahrinarkten so wohl alMier, als auf dent Land eine Lotterie errichten 
mOge. Diese Bewilligung ist ihme unterm 19. Juni; 1 762 auch auf die Jahr Markte deren 
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abrigen Kajjl: Konigl: Erblanden erstreket worden. Seithero haben em- so attdrer deren 
Porcelaine-Handlern, worunter der Sieber, und Kl o is e r, derlei Concession zu BefOrderung 
des Verschleisses des Landes-Furstl: Guths auf das auft hiesiger Porcelain-fabrique verkauffende 
Geschir erlanget; Scheinete also sehr hart, und urtbillig zu sey-n, sothane Impetrantert dieser 
ihrer befugnuf3 so gleich tvieder zu entsetzen, und solche dem Supplicanten ganz allein 
einzuriiumett; 
Genug dOrffte sey-n, ihme Pierre Le Clair zu gestatten, daft er nebst semen Email-fabricatis 
auch das auf3 denen Landes-Fiirstl:n Fabriquen verkauffende Porcelaine, und Spiegel auf 
denen Jahr Miirkten allhier, und in denen iibrigen Kay-1: Konigl. Erb-Lattden nach dem 
Bey-spiel deren fibrigen Impetranten durch Lotterie ausspielen lassen moge; 
woriiber jedoch noch der LObl: 	 Co-iiiercienRath per Extractum Protocolli 
zu Vernehmen, und sodann out dessen EinstiThung das erforderliche an allseitige behordl. 
gleich wie es wegen des Siber, und Kloiser beschehen zu erlassen ware.15  

Im AnschluB an Le Claire erbat sich auch Franz Pemse 1, Porzellanhandler aus 
das Privileg, . . . nebst denen auf den Jahr Markten durch Gliickshafen zu ver-

schleissen bereits verwilligten Porcellaine Waaren auch innlandische Spiegeln gleich dem 
Le Clair ausspielen zu dorffen . . .16  

Ein almliches Ansuchen kam auch von Anton Sieber: 

Bey-  Euer Kaiserl: Konigl; Apostl; Alayt: hat der Porzellain-Handler alhier Anton 
Sieber in der Anlaage allerunterthanigst gebetten, ihme zu vergiinstigert, womit er in seiner 
vermog angegonnten Allerhochsten Privilegj aufzurichtenden Porcellain-Ausspiel-Boutique, 
auch die aus der hiesigen Spiegel,Fabrik abnemmertde Spiegeln, nicht minder Porzellainene 
Uhrgehiius saint den darzugehorigen Uhren durch das Loft auszuspielen berechtigt seyn 
moge . .17  

Am 31. 8. 1765 schrankte Maria Theresia die Privilegien der Porzellanhandler durch 
Einstellung der Gliickshafen em: 
In Gnaden anzuzeigen allerhochst gedacht Ihre Majett hatten allergnadigst anzubefehlen 
befunden, daft den sechs Partheyen, als dein Peter Le Claire, Fridrich Kloiser, 
Anton Sieber, Johann Trauner, Franz Pentf3e1, und Johann Kober, die den-
selben wegen des Verschleiftes der inlandischen Spiegel, und Porcelain,-Waaren durch Clucks-
haten oder Loof3, oder andere Spiele auf den Jahr.Markten, und Kirchtagen in den K. K. 
Erblanden bekanntermassen angefertigte Concessionen abgenommen, und selbigen lediglich 
der ungehinderte Verkaufihrer Waaren auf alien Jahr.Markten gestattet werden solle . . .18  

Der kaiserliche EntschluB aus dem Jahre 1765 berief sich darauf, daB die Konzessionen 
ohne Consens erteilt worden waren, eine zu einigen Handbillets und Randnotizen 
widerspriichliche Feststellung: 
Nachdeme die in dem Concertations Protocoll 	21'gn Aug: dief3 Jahrs angefiihrte 4. Hof- 
Stellen gleich anfanglich einstiTnig erken-  et haben, daft wider den ausdriicklichen Inhal 
des Cataldischen Privilegii keine neben Gliicks-Hafen gestattet werden kon-en, so finde 
mich um so mehr bewogett gegenwartig diesen Antrag zu begnehmigen, als auch die vorherige 
Concessiones ohne Mein Vorwissen, und Consens ausgefertiget worden sind. Es werden dem-
nach diese Concessionen zurack zu fordern, den Partheien aber, nach dem Einrathen des 
Comercien-Raths zu gestatten sejin, daft sic ihre Waaren auf alien Jahr-Marckten unge-
hindert verkauficen mogen; Welche Ale Inc Entschliessung sogleich an alle Lander Stellen, 
wie auch an den Cataldi ex officio zu erineren ist.19  
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Beschwerden des biirgerlichen Handelsmannes Franz Tobitschofsky aus Prag 
richteten sich gegen dergleichen Hauflirer wie Sieber und Pemsel, die durch den 
Porzellanverkauf in Bohmen seine Geschafte storten: 
. . . Dahero gelanget an Eiier Hoch Reichs Graffl Excellenz meine Unterthiinigste bitte 
umb alien Nachtheil der mir Allergnadigst anvertrauten 	Holitscher Mayolica, auch 
des Kai;l: Konigl. Porcellain Versilberung kunftig zu vermeiden, tnir ohnmaafigebig Ein 
Gnadiges Provisional-Decretum zuerteilen, krafft wessen Ich mich wieder alle dergleichen 
Haufiirern schatzen, und alle Entstehen mogende inconvenientzien Vermeiden moge . .20  

Den Porzellanhandlern Sieber und Pemsel wurde der Handel in Bohmen jedoch 
nicht verwehrt, wie aus dem nachstehenden „Privat-Schreiben" hervorgeht: 
Auf das jenige, so derselbe mir in Anliegenheit des von den zwei Osterreich:n Porcelaine-
Handlern S ieber und Pemsel zum Nachtheil seiner anvertrauten Hollitscher Majolica-
Versilberung und des auch aus hiesiger fabrique zum Verschleifl abnehmenden Porcelaine 
in Bohmen mit Porcelaine Waaren vornehtnenden Hausirens zu Vernehmen gegeben, Verhalte 
antwortlich nicht, daft zwar die den mit allhiesigen Porcelaine negotyirenden Partheien 
ertheilende Minist. BC? Deputations-Passe diesen Individuis kein Vorrecht in den Landem 
zu handlen verschaffen, sondern die diesfallige Erlaubnus von dem Landes Gubernio abhange, 
jedoch dergleichen Parthe yen in denen Jahr,Miirckten zu handlen nicht verwehrt werden 
tnag: dahero demselben iiberlassen wird, respectu obiger Beschwerde die Abhalffe bej Behorde 
zu suchen, der ich verbleibe desselben . . .21  

Am 8. 5. 1766 erhielt Johann Kober die Erlaubnis, in Siebenbiirgen das Porcellain 
auszuspillen, am 30. 5. 1766 wird ihm auch die Veranstaltung eines Gliickshafens 
in Siebenbilrgen gestattet. Bei diesem Gliickshafen wurde er jedoch beim Falschspiel 
ertappt, seine Ware beschlagnahmt und seine Konzession eingezogen: 
Nachdeme der Johann Kober, wekhem die Erlaubnufl zu einem porcellain Gliicks-Hafen 
in Siebenburgen ertheilet worden, nach Anzeige des dortkindigen Gubernii in dem falso 
einiger herausgenoTH ener guten, und unterschobenen leeren Loofien sich hat betretten lassen; 
so gebe der siebenburgischen Canzlei; untereinstens mit, daft selbter der Concession der Lotterie 
für verlustiget erkkiret, und gegen Ihn als einen falsarium criminaliter verfahren werden solle; 
Welches also auch der Banco Deputation zu ihrer gleichmiissigen Nachachtung zugleich 
ohnverhalten wollen.22 

Urn die Konzession fiir Siebenbiirgen bewarb sich daraufhin Johann Trauner (HKA 
Wien, Bankale 613, fol. 798). 
Das kaiserliche Verbot der Gliickshafen wurde, wie man im Fall Kober sieht, keines-
wegs streng gehandhabt. Am 8. 5. 1767 wurde der Porzellanhandlerin Theresra 
Tr aunerin der FreipaB zur Ausspielung von Porzellan- und Spiegelwaren in Ober-
Ungam bewilligt. Im Jahre 1770 kam es emeut zu einem kaiserlichen EntschluB, 
die Lotterien binnen dreier Jahre v011ig aufzuheben. Dennoch erhielt im selben Jahr 
der Niimberger Handelsmann Josef Etzelt die Erlaubnis zur Errichtung von 
Porzellanlotterien, 1772 ging eine Konzession an Konrad Walter fiir Mahren und 
Schlesien, 1773 an Viktoria Hegenbart fiir Steiermark, Karmen und Krain. Die 
Eirnichtung der Lotterie hielt sich allen Widerstanden zum Trotz, um so mehr als 
die maBgebenden Stellen zwischen Verboten und Erteilung von Konzessionen schwank-
ten und nur zu gerne Ausnahmen machten, wenn es sich um den Absatz der Waren aus 
den hiesigen, das heiBt den staatseigenen Fabriken handelte. 
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Noch 1781 wurde in einem Rundschreiben auf die Moglichkeit einer Porzellan-
lotterie verwiesen: 
Anzuzeigen; Es sey nach Aiisserung der K; K; Hofka—tner zwischen dem Silber dann 
Porcellain Gliickshafen und dem Ausspiel anderer innkindischer Waaren, und Manufackten, 
der Unterschied zu beachten, daft wegen des Silbers und innliindischen Porcellain Ausspieles 
die Einverstandnift, und Einwilligung der Lotto Direction keineswegs erforderlich sondern 
derley Ausspiel in dem mit Ihr errichteten Kontrackt ausbedungen sey. 
Daher auch die Silber Gliickshafenausspiele einen Bestand Zinns ad Camerale zu bezahlen 
haben, wekher von der K; K: Hofkammer mit Einvernehmung der Landesstelle zu bestim- 

men kommt. 
Ein solches wird also dem derselben in Verfolg der schon unter dem 11f-v elapsi in dieser 
Angelegenheit ergangenen Verordnung zu seiner weiteren Richtschnur mit dem Auftrag 
bedeiitet, daft im Fall einiger urn das Ausspiel eines Silber oder Porzelain Gliickshafen sich 
anmeldenden Partheyen jedesmal der Bericht mit Beyfiigung des Gutachtens, was fur emn 
Bestand quantum far das Silber, oder Porzellain Ausspiel zu forderen ware, unmittelbar 
an die K; K; Hofkammer erstattet werden solle.23  

Die Porzellanhandler sorgten wahrend der sogenannten zweiten oder kaiserlichen 
Periode der Wiener Porzellanmanufaktur (1744-1784) fur einen beachtlichen Teil 
des Inlandabsatzes. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts nahmen die Porzellan-Nieder- 
lagen, deren erste in Karlsbad urn 1752 errichtet wurde, immer mehr an Bedeutung 
zu. Diese Niederlagen in Brody, Briinn, Lemberg, Linz, Ofen, Prag sollten so-
wohl fiir den Absatz der Waren sorgen als auch gegen die Einfuhr frembden Porzellans 
schiitzen. Die erst 1824 gegriindete Wiener Niederlage ilbersiedelte in das friiher 
grafliche Friessche Palais am Josefsplatz und spater in die Schauflergasse. 
Den graten Absatz hatte die Wiener Manufaktur in der 2. Halfte des 18. Jahrhunderts 
jedoch nicht innerhalb der Osterreichischen Erblande, sondem ins Ausland. Die 
Bestellung der „Tiirkenbecher" ging in die Hunderttausende, im jahre 1785 betrug 
der Absatz in die Tiirkei 63.400 Gulden. Ein Absinken des Exports in die Tiirkei 
auf em n Fiinftel wurde durch die Kriegserklarung Osterreichs an die Tiirkei vom 
9. Februar 1788 bewirkt. 
Weitere Handelsverbindungen reichten bis nach RuBland, nach Italien, England 
und in zahlreiche andere Lander. Geschenke des osterreichischen Staates an aus-
landische Hofe und Staatswiirdentrager, Service, Tafelaufsatze, Figuren, gehorten 
zu den kostbarsten Erzeugnissen der Manufaktur. 
Urn 1800 gewann die Errichtung eines Porzellan-Hilfswerks in der eigens dafiir 
adaptierten Abtei von Engelhartszell fiir die Herstellung des Gebrauchsgeschirrs, 
wie es in die§er Ausstellung hauptsachlich zu sehen ist, immer mehr an Bedeutung. 
Wahrend anfangs dort nur die Erde geschlammt wurde, fertigte man spater Geschirr 
an und fiihrte einfache Bemalungen aus. Die Ware gelangte dann, ebenso wie die 
Passauer Porzellanerde und das in Wien benotigte Brennholz, donauabwarts nach 
Wien. Die Donau blieb neben den anderen bekannten Handelswegen aber auch nach 
Abtretung des Passauer Gebietes an Bayern und dem Verlust des Hilfswerks 
eine der wichtigsten „PorzellanstraBen", deren Ober-Mauth-Amter Linz und Crembs 

in den Akten der Manufaktur immer wieder erwahnt werden. 

Waltraud Neuwirth 
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ANMERKUNGEN 

1 Hofkammerarchiv Wien (HKA), Bankale 613, fol. 794r und v, ad acta 24t Juny 768. 
2 HKA Wien, Bankale 620, fol. 687r, „Rescript nacher Gratz", 1758 I 9. 
3  HKA Wien, Bankale 620, fol. 719r und v, „Rescript nacher Gratz", 1760 11 18. 
4  HKA Wien, Bankale 620, fol. 804r, Circulare, 1763 117. 
5  HKA Wien, Bankale 620, fol. 728r, Extractus Protocolli, 1761 113. 
6  HKA Wien, Bankale 620, fol. 825r, Maria Theresia, Circular, 1763 I 29. 
7  HKA Wien, Bankale 620, fol. 833r und v, Extractus Protocolli der Bbhmisch- und Oster-
reich. Hof- Canzley, 1763 11 18 und 19. 
8 HKA Wien, Bankale 620, fol. 860r und v, Moshammer an den Prasidenten der Hof-Banco-
Deputation. 
9  HKA Wien, Bankale 620, fol. 863v, Maut-Ober-Amt Linz an die Hof-Banco-Deputation, 
1763 VI 17. 
10 HKA Wien, Bankale 620, fol. 857r, Hof-Banco-Deputation an das Linzer Maut-Ober-Amt, 1763 VI 27. 
11 HKA Wien, Bankale 620, fol. 949r, Hof-Kanzley an das Landes-Gubernicum Tirol. 
12  HKA Wien, Kommerz NO., Fasz. 17, Nr. 69, Handbillett Maria Theresias an den Grafen 
Andlern, 1764 I 30. 
13 HKA Wien, Kommerz NO. Fasz. 17, Nr. 69, Commercien-Rath an Maria Theresia, 
1764 II 3. 
14  HKA Wien, Kommerz NO., Fasz. 17, Nr. 69, Randnotiz Maria Theresias zur Schrift 
des Commercien-Rathes (s. An.m. 13). 
15  HKA Wien, Kommerz NO., Fasz. 17, Nr. 69, Extractus Protocolli der Boheim- und 
Oesterr. Hof-Kanzley, 1763 VI 17 und 18. 
16 HKA Wien, Bankale 620, fol 935r, Extractus Protocolli der Boheim- und Oesterreichi-
schen Hof Kanzley, 1763 XII 16 und 17. 
17  HKA Wien, Kommerz No., Fasz. 17, Nr. 69, Commercien-Rath an Maria Theresia, 
1764 VIII 21. 
18  HKA Wien, Kommerz NO., Fasz. 17, Nr. 69, An den Commercien-Rath, 1765 VIII 31 
19  HKA Wien, Kommerz No., Fasz. 17, Nr. 69, Resolutio Caesareo Regia, 1765 X 11. 
20 HKA Wien, Bankale Fasz. 9, Nr. 613, fol. 10v, Franz Tobitschofsky an den Reichsgrafen, 
eingel. 1765 I 22. 
21 HKA Wien, Bankale Fasz. 9, Nr. 613, fol. 14r, Privat-Schreiben an Tobitschofsky, 
1765 I 28. 
22 HKA Wien, Bankale Fasz. 9, Nr. 613, fol. 322r, Maria Theresia an Grafen Hazfeld, 
1766 XI 1. 
23  HKA Wien, Kommerz NO., Fasz. 17, Nr. 69, Circulare an sammentliche Landerstellen, 
1781 V 8. 
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WIENER PORZELLAN MIT UNTERGLASURBLAUER MALEREI 

393 KAFFEEKANNE 

Urn 1760-1770. 
H. 18 cm. 

Unterglasurblauer Bindenschild, Blaumalernummer 9 (Joseph Herold), Ritz-
zeichen X, 1. 
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BirnenfOrmige, bauchige Deckelkanne auf abgesetztem, rundem FuB. Ge-
schwungener Ohrenhenkel mit reliefierten Blattauflagen, leicht geschwungener 
schnabelformiger AusguB und flach gewolbter Deckel mit plastischem Zweig 
und Friichteknauf. 
Der unterglasurblaue Dekor besteht aus dem sogenannten „Vogelmuster", 
einem nach ostasiatischem Vorbild kopierten Gartenmotiv mit fliegendem 
Vogel, das sich auf der bauchigen Wandung iiber einem Bodenstreifen zweimal 
wiederholt. Unter der Bodenlinie zwei umlaufende Streifen, unter dem etwas 
vorkragenden Mundrand und auf dem Deckel eine Bordiire aus aneinander-
gereihten doppelten Halbkreisen. 
LIT.: J. Folnesics — E. W. Braun, Geschichte der k. k. Wiener Porzellanmanu-
faktur. Wien 1907, Abb. S. 63 (Anbietplatte eines Friihstiicksservices mit Blaumalerei, 
Vogelmuster, um 1760), Text S. 70 und 72. — R. Riickert, MeiBener Porzellan 
1710-1810. Munchen 1966, Kat.-Nrn.529, 532-536, Taf. 134/135 (MeiBener Geschirr 
mit demselben Dekor). 

394 KAFFEEKANNE 
Um 1760-1770. 
H. 19 cm. 
Unterglasurblauer Bindenschild, Blaumalemummer Z (2 = Johann Georg 
Schmid), eingepreSt 8, Ritzzeichen 1. 
Form und Dekor wie Kat. Nr. 393, jedoch mit abgesprengtem FuB und er- 
ganztem Deckel aus Fayence mit Blaumalerei. 
LIT.: S. Kat.-Nr. 393 

395 KAFFEEKANNE 
Um 1796. 
H. 21 cm. 
Unterglasurblauer Bindenschild, Blaumalemummer 15 (Johanna Herr), ein- 
gepreSter Jahresstempel 96, eingepreSte WeiBdrehemummer 40. 
Form und Dekor wie Kat. Nr. 393, jedoch mit hither gewolbtem Deckel und 
plastischem Birnenknauf sowie reliefiertem Zweig. 
Die Blaumalerei auf dem Scherben unter der Glasur zerronnen. 
LIT.: S. Kat.-Nr. 393. 

Historisches Museum Krems, Inv.-Nr. C 79 

396 KAFFEEKANNE 

Urn 1780-1785. 
H. 20 cm. 
Unterglasurblauer Bindenschild, Blaumalemurruner 5 (vermutlich Johann 
Pausewein), Ritzzeichen 4, 1. 
Dekor wie Kat. Nr. 393, dieselbe Grundform, jedoch mit kurzem schnabel-
formigem AusguB mit reliefierten Blattansatzen. 
LIT.: S. Kat.-Nr. 393. 

Historisches Museum Krems, Inv.-Nr. C 80 

Historisches Museum Krems, Inv.-Nr. C 74 

Historisches Museum Krems, Inv.-Nr. C 73 

Abb. 72 
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397 KAFFEEICANNE 
Abb. 72 

Um 1780-1785. 
H. 16 cm. 
Unterglasurblauer Bindenschild, Blaumalemummer 5 (vermutlich Johann 
Pausewein), eingepreSte WeiBdrehemummer 22. 

Form wie Kat. Nr. 393, nur etwas gedriickter. Der schnabelformige AusguB 
reliefiert, auf dem gewOlbten Deckel plastischer Frachteknauf an reliefiertem 
Zweig. 
LIT.: S. Kat.-Nr. 393. 

Historisches Museum Krems, Inv.-Nr. C 76 
398 KAFFEESCHALE MIT UNTERTASSE 

Um 1808. 
H. der Obertasse 7,2 cm, Dm. der Untertasse 13 cm. 
Obertasse: Unterglasurblauer Bindenschild, Blaumalemummer 24 (Johann 
Worth), Jahresstempel 808, eingepreSte WeiBdrehemummer 20. 
Untertasse: Unterglasurblauer Bindenschild, Blaumalemummer Z (2 = Blau- 
maler aus dieser Zeit unbekannt), eingepreSte WeiBdrehernummer 12, Jahres-
stempel 808. 

Zylindrische Obertasse auf abgesetztem Standring und mit geradem, mehrfach 
abgekantetem Henkel; runde, gemuldete Untertasse. 
Vogelmotiv-Dekor auf der Wandung der Obertasse und im Spiegel der Unter-
tasse, doppelte Halbkreisbordiire unterm Mundrand der Obertasse innen bzw. 
am auBeren Rand der Untertasse. Umlaufende unterglasurblaue Streifen. 
LIT.: S. Kat.-Nr. 393. 

Historisches Museum Krems, Inv.-Nr. C 75 a und b 
399 SCHOKOLADEBECHER MIT UNTERTASSE 	 Abb. 72 

Becher vor 1827, Untertasse urn 1829. 
H. des Bechers 6,7 cm, Dm. der Untertasse 13,5 cm. 
Becher: Unterglasurblauer Bindenschild, Blaumalernummer 3 (Johann Mi-
chaud), eingepreSt 5. 
Untertasse: EingepreSter Bindenschild, Blaumalemummer 26 (Josef Arminger), 
Ritzzeichen 5, Jahresstempel 829. 
Konische, schlanke Becherform auf abgesetztem Standring und mit leicht 
geweiteter Lippe; gemuldete Untertasse. 

Dekor wie Kat. Nr. 393. Der Henkel des Schokoladebechers ist abgebrochen 
und abgeschliffen. 
LIT.: S. Kat.-Nr. 393. 

Historisches Museum Krems, Inv.-Nr. C 78 a und b 

WIENER PORZELLAN MIT BUNTEM STREUBLUMENDEKOR 
400 HENKELTASSE 

Um 1792. 

Unterglasurblauer Bindenschild, Jahresstempel 92, eingepreSte WeiBdreher-
nummer .2 (erste Ziffer unleserlich). 
H. 6,2 cm. 
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Etwas konische Form mit geradem, vierkantigem, schiefem Henkel mit vier-
blattrigem Ansatz am GefaBkorper. 
Auf einer Seite der Wandung em bunter StrauB von Schnittblumen, sonst 
einzelne bunte Streubliiten. 

Historisches Museum Krems, Inv.-Nr. C 30 

401 HENKELTAS SE 
Urn 1792. 
H. 6,2 cm. 
Gegenstiick zu Kat. Nr. 400, mit denselben Marken und Zeichen. 
Form und Dekor identisch. 

Historisches Museum Krems, Inv.-Nr. C 44 

402 OVALE DECKELTERRINE 
Um 1802. 
H. 37 cm. 
Unterglasurblauer Bindenschild, eingepreStes Bossiererzeichen M (W?), 
Jahresstempel 802. 
Bauchige Form iiber ovaler FuBplatte und hohem Schaft mit Schaftring, mit 
einspringendem Mundrand und zwei seitlich blattforrnig ansetzenden, vier-
kantigen Henkeln. Leicht eingeschwungener Deckel mit Pinienzapfenknauf 
Knauf und Blattansatze griin gehoht, griine Streifen als Henkeldekor. Auf 
Deckel und Wandung je zwei groBe, bunte BlumenstrauBe, sonst kleine bunte 
Streubliiten. 
LIT.: Folnesics-Braun, Porzellanmanufaktur, Taf. XXVIII/1 (Terrine derselben 
Form, jedoch von rundem Querschnitt und abweichendem Dekor). 

Historisches Museum Krems, Inv.-Nr. C 259 

403 OVALE SAUCIERE 
Urn 1810 (?). 
H. 10 cm. 
EingepreSter Bindenschild, violette Malernummer 63 (Leopold Buchecker), 
Ritzzeichen 0, Jahresstempel 81. (letzte Ziffer unleserlich, vermutlich 810). 
Terrine auf stark abgesetztem, ovalem FuB. Zwei horizontale, gebogene Henkel 
von rundem Querschnitt. Gewolbter Deckel mit plastischem Knauf. ZugehOrig 
em n Saucenloffel von unregelmaBiger, querovaler Form mit geschwungenem 
Stiel. 
Der Dekor der Sauciere besteht aus umlaufenden griinen Streifen und Griin-
hohungen auf den Henkeln sowie auf den Rocaillen des Saucenloffels. Auf der 
Wandung der Sauciere und dem Deckel sowie auf dem LOffel bunte Streu- 
bliiten. 
LIT.: Folnesics-Braun, Porzellanmanufaktur, Taf. X.XVIII/2 (Gebrauchsporzellan, 
um 1800, dieselbe Form, jedoch anderer Dekor). 

Historisches Museum Krems, Inv.-Nr. C 37 
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404 RUNDER TELLER 
Urn 1828. 
Dm. 25 cm. 
EingepreSter Bindenschild, Jahresstempel 828, Bossiererzeichen B und WeiB-
drehernummer 31 eingepreSt. 
Gekehlte Form, Fahne in Durchbruchsarbeit mit Randwulst. Umlaufende 
griine Streifen, in Kehle und Spiegel bunte Streublumen. 
Form s. Kat.-Nr. 405. 

Historisches Museum Krems, Inv.-Nr. C 49 

405 DECKELTERRINE MIT UNTERSATZ 	 Abb. 73 
Urn 1828. 
H. der Terrine 16 cm, Dm. des Untersatzes 26,7 cm. 
Terrine: Bindenschild, Jahresstempel 828 und WeiBdrehernummer 55 ein- 
gepreSt, violette Malernummer 4 (vermutlich Johann Kohlhofer). 
Untersatz: Bindenschild, Jahresstempel 828 und WeiBdrehernummer 31 sowie 
Bossiererzeichen P (vermutlich Anton Payer) eingepreSt. 
Form der Terrine wie Kat. Nr. 402, jedoch von rundem Querschnitt. 
Der Dekor besteht abweichend von Kat. Nr. 402 nur aus kleinen bunten 
Streubliiten. Konzentrische griine Streifen. 
Untersatz mit zum Teil griingehohter Fahne in Durchbruchsarbeit. In der 
Kehle und auf der etwas erhohten mittleren Standflache mit Randwulst kleine 
bunte Streubliiten. 

LIT.: Folnesics-Braun, Porzellanmanufaktur, Taf. XXVIII/1 (Terrine von der-
selben Form, jedoch mit anderem Dekor, auf anders geformter Untertasse, urn 1800), 
Taf. XXVIII/3 (Untersatz mit durchbrochenem Rand). 

Historisches Museum Krems, Inv.-Nr. C260 (Terrine) 
Inv.-Nr. C 69 (Untersatz) 

406 OVALE SCHOSSEL 
Urn 1828. 
Dm. 37 x 26 cm. 

Bindenschild, Bossiererzeichen W (Kaspar Dondl) und Jahresstempel 828 
eingepreSt. 

Querovale, gekehlte Form. Die Fahne durch umlaufende griine Streifen be-
grenzt, auf Fahne, Kehle und Spiegel bunte Streubliiten. 

Historisches Museum Krems, Inv.-Nr. C 55 

407 OVALE SCHOSSEL 
Um 1829. 
Dm. 42 x 29 cm. 
Bindenschild, Jahresstempel 829 und Bossiererzeichen W (Kaspar Dondl) 
eingepreSt. 

Form und Dekor wie Kat. Nr. 406. 

Historisches Museum Krems, Inv.-Nr. C 63 
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408 RUNDE DECKELTERRINE 

Urn 1829. 
I-I. 33 cm. 
Bindenschild, Jahresstempel 829 und WeiBdrehernummer 25 eingepreSt. 
Ritzzeichen Z, violette Malernummer 36. 

Historisches Museum Kretns, Inv.-Nr. C 32 

MARKEN, ZEICHEN UND NUMMERN 

Bindenschild 
In der Zeitspanne, der die ausgestellten Objekte angehoren, war der unterglasurblaue Binden-
schild (1749-1827) und der eingepreSte Bindenschild (ab 1827) vorgeschrieben. In den 
letzten Jahren der Manufaktur (vor 1864) wurde wieder die unterglasurblaue Marke ver- 
wendet. 

Ritzzeichen, WeiBdrehernummern, Jahresstempel 
Eingeritzte Zeichen sind Masse- und Glasurzeichen bzw. charakterisieren die AusschuBware. 
Die zweistelligen WeiBdrehernummern konnten noch mit keinen Namen in Zusammen-
hang gebracht werden. Von den ab 1784 eingepreSten Jahresstempeln werden die zwei 
letzten Ziffern fiir die Erzeugnisse des 18. Jahrhunderts, die letzten drei filr die des 19. Jahr-
hunderts verwendet. 

KURZBIOGRAPHIEN 
der nach Mnlernummern oder Bossiererbuchstaben bekannten Kiinstler 

Blaumaler 
Nr. 2 Johann Georg Schmid, von 1750 bis 1785 an der Manufaktur nachweisbar. 
Nr. 3 Johann Michaud, von 1771 his 1821 an der Manufaktur nachweisbar, wurde am 

27. 7. 1821 in Wien begraben. 
Nr. 5 Johann Pausewein, urn 1785 als Blaurnaler erwahnt, erkrankte am 23. 4. 1800 und 

wurde am 21. 6. 1812 in Wien begraben. 
Nr. 9 Josef Herold, vor 1783 his nach 1804 an der Manufaktur nachweisbar, wurde am 

12. 9. 1809 in Wien begraben. 
Nr. 15 Johanna Herr, als Blaumalerin urn 1783 erwahnt. 
Nr. 24 Johann Worth, von 1802 bis 1832 an der Manufaktur nachweisbar. 
Nr. 26 Josef Arminger, von 1787 his 1837 an der Manufaktur nachweisbar, starb am 5. 9. 

1837 in Wien. 

Buntmaler 
Nr. 36 Aus der Zeit urn 1829 (Kat. Nr. 408) kein Buntmaler dieser Nummer bekannt. 
Nr. 63 Leopold Buchecker, Kurrentblumenmaler, an der Manufaktur von 1771 his 1836 

nachwcisbar, wohnte 1821 „Auf dem Thury Nr. 74" und starb am 30. 11. 1836 in 
Wien. 

A 	Wenn mit der Nr. 90 identisch (die Kombination von Buchstaben mit Ziffern ist 

90 	noch ungeklart), handelt es sich urn Johann Kohlhofer, von 1772 his 1839 als Blumen- 
maler an der Manufaktur nachweisbar. Er wohnte 1821 „Im Lichtenthal Nr. 33" 
und ging am 4. 11. 1839 in Pension. Am 6. 10. 1840 starb er in Wien. 

Bossierer 
Leopold Danhauser, bereits 1762 genannt, im Personalstatus von 1784 erwahnt. 
Unbekannt. 
Anton Payer, im Personalstatus von 1784 erwahnt. 
Kaspar Dondl, im Personalstatus von 1784 erwahnt. 

LIT.: W. Neuwirth, Kiinstlerbiographien, in: Wiener Porzellan 1718-1864, Ausstellungs-
katalog. Wien 1970, S. 31-52. 
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